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1  Allgemeine Produktmerkmale
	Bezeichnung des Produktes/Programms

	

	Planungsbegriff/Bezeichnung MPO
	Planungsnummer/Materialplanungsobjekt

	
	

	Vorhabenkurzbezeichnung
	Vorhabennummer

	
	

	Objekt-ID
	Projektkennung
	RegNr. (ÄI)
	Projektkategorie

	(VUK, WS, Klasse/Einheit)
	(Kennung des Projektes)

	(Registrierungs-nummer der ÄI)

	(Projektkategorie des Produktes nach PBN; 
A-1500/32)*


	Bezeichnung der Änderung
	

	Nutzungsdauerende (JJ)
	(Nutzungsdauerende nach PBN-Dokument) 

	Anzahl der Produkte
	(betroffene Stückzahl) 

	Nutzer/Betreiber 

		☐ Heer 
☐ ZSanDst 
☐ IUD 
	☐ SKB
☐ AIN 
☐ CIR
	☐ Marine 
☐ Personal 
☐ MilSeelSorge 
	☐ Luftwaffe 
☐ Rechtspflege
☐ sonstige DSt




	Leitwolfkennzeichnung
	☐ Ja 	☐ Nein (Kennzeichnung, ob das Produkt Leitwolf5 für den betroffenen Artikel/Baugruppe ist)



*Hinweis zur Festlegung der Projektkategorie:
Es erfolgt keine separate Einstufung jeder einzelnen Änderungsmaßnahme nach der Allgemeinen Regelungen (AR) „Projektkategorisierung in der Projektbezogenen Bedarfsdeckung und Nutzung“ A-1500/32 (Matrix), sondern eine Übernahme der Projektkategorie des zugehörigen Projektes, bei mehreren betroffenen Projekten die höchste.
[bookmark: _Toc342376146]Hinweise zur Wirtschaftlichkeit: Die Änderungsforderung entspricht einer WU für die ETB-Maßnahme (siehe hierzu A-1500/3 PBN und § 7, Abs 2 BHO "Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen"). Wird die umfassende Darstellung der WU als Anlage beigefügt, ist hier eine Kurzfassung aufzunehmen. 
Für Maßnahmen der Informationstechnologie kann jeweils eine IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt werden. In allen anderen Fällen ist die Wirtschaftlichkeit anhand dieses Dokuments nachzuweisen6.






__________________________
5  siehe X1-400/159 Produktgruppenzuordnung von Artikeln (Leitwolf)
6  siehe PBN, Unterabschnitt 4.2.2

	[bookmark: _Toc525560255][bookmark: _Toc531084663][bookmark: _Toc531940008]2  Bezugsdokumente


	ÄI für [Titel] vom [Datum] 
Letztes bedarfs- und haushaltsbegründendes Dokument

Sofern relevant (z.B. für die Festlegung der Stückzahl oder Nutzungsdauer), sind weitere Bezugsdokumente aufzuführen (z. B. letztes CPM/PBN-Dokumente).


	3  Betroffene Produkte


	Sofern relevant, sind hier weitere betroffene Produkte/Projekte (Name; Projekt-ID; Projektkennung) aufzulisten, die von der geplanten Änderung betroffen sind (sogenannte Mitnutzer). Sofern existent, ist zudem der sogenannte Leitwolf zu benennen.
Die Mitnutzer bzw. der Leitwolf sind durch die/den ProjLtr sachgerecht einzubinden.



	3.1  Produkte

	3.2  Projekte


	4	Beschreibung der Problemstellung und der erforderlichen Untersuchungs-
	inhalte im Rahmen der Entwicklungstechnischen Betreuung


	Dieser Abschnitt schildert die grundsätzliche Problemstellung (Ausgangslage = nachvollziehbare Darstellung des Ist-Zustandes) und beschreibt die erforderlichen Maßnahmen (vgl. § 6 BHO), die mittels ETB zu untersuchen sind (Bedarfsforderung und Bedarfsprognose (Herleitung der Stückzahl und Verteilung auf die Jahresscheiben)), um Lösungsalternativen zu erarbeiten. Die notwendigen Änderungen müssen funktional und ergebnisoffen beschrieben und anhand objektiv prüfbarer Kriterien (qualitativ / quantitativ) erläutert werden. Es sind Ziele, Zielkonflikte und Prioritäten der Maßnahme darzustellen. Ergänzende Angaben (z. B. Herstellerkennzeichnung, Teilekennzeichnung, usw.) können hier aufgenommen werden. 
An dieser Stelle sind ebenso die geltenden Rahmenbedingungen zu nennen (zeitliche, rechtliche, organisatorische, sonstige).


[bookmark: _Toc521996144][bookmark: _Toc525560256][bookmark: _Toc342376149]
[bookmark: _Toc531084666][bookmark: _Toc531940011]5  Zulässigkeit der Änderung7
(Zutreffendes ist anzukreuzen)
	1
	☐
	Anpassen des Produkts an rechtliche Bestimmungen (z. B. auf dem Gebiet der Zulassung, des Umweltschutzes oder des Arbeitsschutzes) oder aufgrund nationaler/internationaler Verpflichtungen.

	2
	☐
	Beseitigen von auftretenden Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten der Bundeswehr und Dritten oder der Umwelt, die durch das Produkt verursacht werden.

	3
	☐
	Beseitigen von Funktionsstörungen oder Schwachstellen des Produkts.

	4
	☐
	Extern verursachter Änderungsbedarf einzelner Produktbestandteile (Komponenten/Baugruppen) bzw. am Konstruktionsstand oder der Konfiguration eines Produkts, beispielsweise durch Obsoleszenzen, Kooperationsfähigkeit oder zum Wiederherstellen der Interoperabilität.

	5
	☐
	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit8 in der Nutzung oder signifikante Verbesserung im Betrieb


[bookmark: _Toc525560275]



__________________________
	7	siehe VG 95031-1
8	z. B. durch Nachweis wesentlicher Ausgabenreduzierung


[bookmark: _Toc531084667][bookmark: _Toc531940012]

6  Einstufung der Dringlichkeit9
	Stufe 1
	(sofort)
	☐

	Stufe 2
	(dringend)
	☐

	Stufe 3
	(wichtig)
	☐



Stufe 1: 	Änderungen dieser Stufe sind sofort durchzuführen. Nicht geändertes Produkt ist für die Nutzung zu sperren.
Stufe 2: 	Änderungen dieser Stufe sind innerhalb einer durch den/die ProjLtr festzulegenden Zeitspanne durchzuführen. Nach Ablauf dieser Frist sind nicht geänderte Produkte zu sperren oder die Nutzung entsprechend einzuschränken.
Stufe 3: 	Änderungen dieser Stufe sind in einer befristeten Zeitspanne und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit möglichst im Rahmen der nächsten planmäßigen Instandhaltung durchzuführen. Kann die Frist nicht eingehalten werden, ist eine Verlängerung über den BV OrgBer bei der/dem ProjLtr zu beantragen.
Die durch den/die ProjLtr festzulegende Zeitspanne ist hier ebenfalls zu dokumentieren. 

[bookmark: _Toc521996147][bookmark: _Toc525560285][bookmark: _Toc531084668][bookmark: _Toc531940013]7  Begründung der Einstufung der Dringlichkeit und Zulässigkeit
Die Zulässigkeit und Dringlichkeit sind mit Bezug auf Abschnitt 4 konkret zu begründen. Aus den dort genannten Rahmenbedingungen und der Beschreibung der Problemstellung sollte die Zulässigkeit und die Dringlichkeit ableitbar sein. Gegebenenfalls ist ein Hinweis auf das Umsetzungsdatum und die Konsequenzen in Bezug auf den Aspekt der Dringlichkeit aufnehmen. 

[bookmark: _Toc525560287][bookmark: _Toc531084669][bookmark: _Toc531940014]Falls die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Nutzung als zulässiger Grund gewählt wurde, ist hier der rechnerische Nachweis zu erbringen bzw. auf ein separates Dokument zu verweisen, welches als Anlage aufzunehmen ist.

8  Auswirkung auf die Projektelemente
	
	ja
	nein

	Führung/Einsatz
	☐
	☐

	Organisation
	☐
	☐

	Personal/Ausbildung
	☐
	☐

	Logistik
	☐
	☐

	Infrastruktur
	☐
	☐

	Sicherer Betrieb und Ergonomie
	☐
	☐

	Sicherheitsmanagement
	☐
	☐

	Architektur, Standardisierung, Frequenzverfügbarkeit, IT- und Datenmanagement
	☐
	☐

	Geoinformationswesen der Bw
	☐
	☐

	Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Gefahrgutwesen
	☐
	☐



Hier ist durch Ankreuzen die Auswirkung der Änderung auf die Projektelemente (ProjElem) darzulegen. Detaillierungen zu den ProjElem sind ergänzend aufzunehmen. Es sind auch Aussagen zu allen betroffenen ProjElem hinsichtlich monetärer Auswirkungen vorzunehmen. Die rechnerische Herleitung erfolgt in Abschnitt 13.
Auswirkung auf Logistik betreffen z. B. Kreislaufreserven, ET-Bevorratung, Technische Dienstvorschriften/Regelungen, Ersatzteilurlisten, Katalogisierung, Unterlagen für Musterzulassung, Anpassung Materialgrundlagen und –informationen, ILS (Integrated Logistic Support)/LSA (Logistic Support Analysis).
Hier können ergänzend weitere Hinweise/Detaillierungen vorgenommen werden.

__________________________
	9	siehe VG 95031-1



[bookmark: _Toc531084670][bookmark: _Toc531940015]9  Musterzulassungsaussage erforderlich
Bei Produktänderungen an zulassungspflichtigen Produkten sind die verantwortlichen Dienststellen einzubeziehen, um das Vorgehen im Prüf- und Zulassungsprozess abzustimmen und die Prüfumfänge festzulegen.
					☐ Ja 		☐ Nein

[bookmark: _Toc531084671][bookmark: _Toc531940016][bookmark: _Toc342376169][bookmark: _Toc525560303]10  Gewährleistungsansprüche betroffen
☐ Ja 		☐ Nein

[bookmark: _Toc531084672][bookmark: _Toc531940017]11  Dokumentenerstellung
Änderungsanleitung erforderlich	☐ Ja 		☐ Nein

Technische Anweisung erforderlich	☐ Ja 		☐ Nein

[bookmark: _Toc531084673][bookmark: _Toc531940018]12  Erste Bewertung der technischen Realisierbarkeit
[bookmark: _Toc531084674][bookmark: _Toc531940019]Hier sind Aussagen zur technischen Realisierbarkeit der vorgeschlagenen Änderung zu treffen.

[bookmark: _Hlk186795843]13  Bewertung der Optionen 
Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen sind die mit der ÄF begründeten ETB-Maßnahmen. Gegebenenfalls erforderliche ÄG werden im weiteren Fortgang gesondert beurteilt.
Marktverfügbarkeit, Rahmenvereinbarungen oder ein späteres Vergabeverfahren sind keine Begründungen für die Wirtschaftlichkeit! 
Fachliche Beratung/Unterstützung erfolgt durch BAAINBw T3.1.

[bookmark: _Hlk186795921]13.1  Ermittlung der grundsätzlich möglichen Optionen
An dieser Stelle erfolgt eine Nennung der grundsätzlich in Frage kommenden Optionen zur Durchführung der ETB-Maßnahme. Die nachfolgenden Optionen müssen in jedem Fall betrachtet werden:
–	Fortführung des Ist-Zustandes;
–	Outsourcing (Inanspruchnahme von Dienstleistungen);
–	Umsetzung durch eigenes Personal (Eigenmodell).
–	Kooperationslösung
–	ggf. Mischlösungen

An dieser Stelle kann auf die umfassende Darstellung zu Gunsten einer prägnanten Benennung verzichtet werden (siehe Abschnitt 13.3).



[bookmark: _Hlk186795953]13.2   Ausschluss von ungeeigneten Optionen
Optionen, die den Bedarf nicht erfüllen oder gegen eine Rahmenbedingung verstoßen (siehe Aussagen in Abschnitt 4), sind nachvollziehbar begründet auszuschließen. Der Ausschluss ist für jede Option einzeln nachvollziehbar zu begründen. 
Bezüglich der Fortführung des Ist-Zustandes sind die Hinnahme möglicher Minderleistungen oder Nutzungseinschränkungen im IPT zu bewerten und das Ergebnis hier zu dokumentieren.
Hinweis:
Ein Mangel an Haushaltsmitteln ist als Begründung für den Ausschluss von zu betrachtenden Optionen unzulässig. Gleiches gilt für den Mangel an Personal.

13.3  Darstellung der geeigneten Optionen
Alle nicht begründet ausgeschlossenen Optionen müssen beschrieben werden. 

[bookmark: _Hlk186795981]13.4  Berechnung der Optionen der Bedarfsdeckung
Für die Berechnung der verbleibenden Optionen sind zunächst alle Annahmen für jede der Optionen darzulegen. Annahmen für die Berechnung sind separat aufzuführen. Die Ableitungen (inkl. Quellen) der jeweiligen Annahmen sind zu dokumentieren. Die Umsatzsteuer ist zu berücksichtigen.
Alle ursächlichen Einnahmen und Ausgaben und deren Quellen sind aufzuführen, ebenso wie die monetären Auswirkungen in den Projektelementen. Bei nur einer verbleibenden Option erfolgt die Herleitung und Berechnung des HHM-Bedarfs. Verbleiben mindestens zwei Optionen, so ist zusätzlich eine Kapitalwertberechnung vorzunehmen.

13.5  Haushaltsmittel
	Ausgaben (Brutto Beträge)
	Preiskennung
	Beträge

	Entwicklungstechnische Betreuung (ETB)
	     
	

	· Untersuchung möglicher Alternativen
	     
	     €

	· Erarbeitung von Lösungsalternativen
	     
	     €

	· Konstruktion
	     
	     €

	· Qualifikation
	     
	     €

	· Theoretische Nachweisführung
	     
	     €

	· Mustereinrüstung/-integration
	     
	     €

	Summe:
	     €



Die Ausgaben für die Änderung sind einschließlich aller Steuern und Abgaben in den einzelnen Zeilen anzugeben. Die Werte für die einzelnen Zeilen wurden im vorangegangenen Abschnitt ermittelt. Darüber hinaus ist die Preiskennung für jede Zeile anzugeben (siehe Bw-Schlüssel 0186). 

Der Finanzbedarf, die Einplanung im Datenwerk Finanzbedarfsanalyse (FBA) und die Veranschlagung im Haushalt sind unter Punkt 16ff. tabellarisch darzustellen.


[bookmark: _Toc531084675][bookmark: _Toc531940020]13.6  Zeitplanung
Ein AZF-Plan ist als Anlage zu erstellen; Meilensteine sind aufzunehmen. Die aufgeführten Haushaltsmittel müssen mit denen in diesem Dokument übereinstimmen.

[bookmark: _Toc531084676]

[bookmark: _Hlk186796066]13.7  Risikoanalyse
Für Optionen, welche in den vorhergehenden Prüfschritten nicht ausgeschlossen wurden, ist eine Risikoanalyse durchzuführen und zu dokumentieren. Diese Analyse kann sich auf den jeweiligen Risikobericht des Projektes stützen und ist prinzipiell nach AR A-1500/30 „Risikomanagement im Rüstungsmanagement“ A-1500/30 in Verbindung mit der Anlage zum Teilprojekt 4 „Konzept Risikomanagement und Berichtswesen“ vorzunehmen. 

Die Darstellung des Risikos erfolgt in drei Teilschritten (siehe AR A-2400/62 Nr. 370):

1. Risikoidentifikation (=Darlegung aller ergebnisrelevanten Risiken);
2. Risikoverteilung (= wer trägt das jeweilige Risiko);
3. [bookmark: _Hlk177981857]Monetäre Risikobetrachtung (Berechnung der Risikowerte (= Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenausmaß)). Die Risikowerte sind zeitlich dem HHJ zuzuordnen, in denen die Risiken voraussichtlich eintreten. Bei mehreren verbleibenden Optionen ist eine erneute Berechnung des Kapitalwertes mit Risiko vorzunehmen.
[bookmark: _Toc531940021][bookmark: _Hlk186796111]13.8  Falls benötigt: Qualitative Betrachtung
Sofern nichtmonetäre Aspekte entscheidungsrelevant sind, können ergänzend nichtmonetäre Verfahren (z. B.  Nutzwertanalyse) zur Anwendung kommen.

[bookmark: _Hlk186796130]13.9  Falls benötigt: Vergleich der Optionen 
Bei mehr als einer verbleibenden Option wird eine vergleichende Darstellung der Optionen auf der Grundlage der Kapitalwerte ohne und mit Risiko durchgeführt.

13.10 Falls benötigt:  Sensitivitätsanalyse
Bei mehr als einer verbleibenden Option wird im Rahmen der Sensitivitätsanalyse das Ergebnis der Optionsberechnung in Abhängigkeit von den zugrunde gelegten Annahmen betrachtet. 

Dazu ist darzustellen, wann und unter welchen Umständen sich durch die Änderung einzelner sensitiver Annahmen die Vorteilhaftigkeit des Ergebnisses zugunsten einer anderen Option verändert.
13.11 Beteiligung des IPT
☐ Ja 		☐ Nein

Ggf. Begründung, falls das IPT abweichend von den Vorgaben des PBN nicht beteiligt wurde.


[bookmark: _Toc531084683][bookmark: _Toc531940028]14  Entscheidungsvorschlag
Der Entscheidungsvorschlag bildet die Bewertung der zuvor dargestellten Inhalte ab. Es müssen mindestens folgende Aussagen enthalten sein:

· Herausstellung der wirtschaftlichsten Option (auf Grundlage der Kapitalwerte);
· Empfehlung einer Option und (zusammenfassende) Darstellung dieser Option; 
· Darstellung der Auswirkung auf den Haushalt (prognostizierter HHM-Bedarf ohne und mit Risiko);
· ggf. Berücksichtigung nichtmonetärer Aspekte;
· ggf. Darstellung des Vergleichs der Optionen;
· ggf. Darstellung entscheidungsrelevante Aspekte der Risikobetrachtung;
· ggf. Ergebnis der Sensitivitätsanalyse;
· Vorschlag zur Durchführung einer begleitenden und abschließenden Erfolgskontrolle inkl. der Darstellung von Kriterien/ Zielwerten / Nachsteuerungsbedarf. 
Die Erfolgskontrolle muss Aussagen zu den drei Teilschritten enthalten:
· Zielerreichungskontrolle;
· Wirkungskontrolle;
· Wirtschaftlichkeitskontrolle.

[bookmark: _Toc531084684][bookmark: _Toc531940029]15  Aufstellung der Haushaltsmittel
[bookmark: _Toc531084685][bookmark: _Toc531940030]15.1  Haushaltsmittelbedarf für die ETB-Maßnahme

	Kapitel/
Titel
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....
	20.... 

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €


(Preiskennung: ..../....; Preisstand:  12/....)
Der erforderliche Finanzbedarf für diese ETB-Maßnahme i. H. v. .... € ist im Vorhaben/oHHP ../ …/ (Vorhabenkurzbezeichnung) bei Kapitel/Titel 14XX/551 11 eingeplant (Siehe AZF Plan; TA/AP Nr. XXX) eingeplant.

Hinweise:	Der bestehende Finanzbedarf ist vollumfänglich darzustellen. Eine Zusammenfassung der Bedarfe in der Form „ff” wird vom zuständigen Bewirtschafter nicht akzeptiert. Gegebenenfalls ist die Tabelle zu erweitern. 
Sollen für die Umsetzung einer Maßnahme ETB-Mittel bereitgestellt werden, ist im Rahmen der ÄF zwingend eine Aussage über eventuelle Folgekosten im Anschluss an die ETB-Maßnahme aufzunehmen.

Möglichkeiten:	a)	Im Anschluss an die ETB-Maßnahme fallen keine Entwicklungs- und/oder Beschaffungskosten bzw. Kosten der Materialerhaltung an.
b)	Eine Aussage über eventuell notwendige Entwicklungs- und/oder Beschaffungskosten bzw. Kosten der Materialerhaltung kann erst im Anschluss an die ETB-Maßnahme getroffen werden.
c)	Im Anschluss an die ETB-Maßnahme fallen Folgekosten an.

In den Fällen der Punkte a) und b) reicht eine entsprechende Aussage im nachfolgenden Unterpunkt 15.2. Im Fall von Punkt c) sind die Tabellen der folgenden Unterpunkte 15.2, 15.3 und 15.4 vollständig zu befüllen.
[bookmark: _Toc338950575][bookmark: _Toc342376173][bookmark: _Toc345655331][bookmark: _Toc525560307]
[bookmark: _Toc531084686][bookmark: _Toc531940031]15.2  Gesamtbedarf, einschließlich der Produktänderung
[bookmark: _Toc342376175][bookmark: _Toc525560328]
	Kapitel/
Titel
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....
	20.... 

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €


(Preiskennung: ..../....; Preisstand:  12/....)
Hinweise:	–	Der Gesamtbedarf umfasst auch den Anteil der ETB-Maßnahme.		
[bookmark: _Hlk196460906]	–	Der bestehende Finanzbedarf ist vollumfänglich darzustellen. Eine Zusammenfassung der Bedarfe in der Form „ff” wird nicht akzeptiert. Gegebenenfalls ist die Tabelle zu erweitern.
	–	Der Gesamtbedarf ist anzugeben, wenn sich das zugehörige Projekt noch in der Realisierungsphase befindet oder die Produktänderung in mehreren Schritten umgesetzt wird.
	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle Kapitel/Titel angeben.	
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergleichbar) sind jeweils in einer Zeile unter den Beträgen auszubringen. 
[bookmark: _Toc338950579][bookmark: _Toc342376177][bookmark: _Toc345655335][bookmark: _Toc525560330][bookmark: _Toc531084687][bookmark: _Toc531940032]


15.3  Datenwerk Finanzbedarfsanalyse 20....
Finanzbedarfsanalyse – Realisierung (Ausgabenbereich/e ….) 
	Kapitel/
Titel
	SymbZn
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €



Hinweise:	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle symbolischen Zeilennamen (SymbZn) angeben.
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergl.) sind jeweils in einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.

Finanzbedarfsanalyse – Nutzung (Ausgabenbereich/e ….)
(nur zu Befüllen, wenn Maßnahme Auswirkungen auf die Nutzungskosten hat)
Nicht betroffen ☐

	Kapitel/
Titel
	SymbZn
	Objekt-ID/ VUK
	Gesamt
	20....
	20....
	20....
	20....

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €



Der Bedarf an Haushaltsmitteln wird zeit- und bedarfsgerecht eingeplant und angemeldet.

Hinweise:	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle symbolischen Zeilennamen (SymbZn) angeben
–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergl.) sind jeweils in einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.

[bookmark: _Toc531084688][bookmark: _Toc531940033]15.4  Haushalt
Der erforderliche Finanzbedarf für die Produktänderung wird /wurde zum Haushalt 20..../..... Finanzplan bei Kapitel 14..../Titel.... wie folgt angemeldet (Preisstand: 12/....):

Der erforderliche Finanzbedarf ist im Haushalt 20..../..... Finanzplan bei Kapitel 14.... Titel .... wie folgt veranschlagt (Preisstand: 12/....):

Hinweise:	Von den hier ausgewiesenen Musterformulierungen ist lediglich eine zu verwenden, die andere ist zu streichen.


	Kapitel/
Titel
	Gesamt
	bis Ende
VJ
	20....
	20....
	20....
	20....
	20.... 

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Beträge in Mio. €



Hinweise: 	–	Die Angaben beziehen sich nicht auf die ETB-Maßnahme, sondern auf die eventuellen Folgekosten.
	–	Mehrfachnennungen möglich, bitte alle Kapitel/Titel angeben.
	–	Angaben zum Mengengerüst (Stückzahl, Personenstunden oder vergleichbar) sind jeweils in einer Zeile unter den Beträgen auszubringen.
	–	Der bestehende Finanzbedarf ist vollumfänglich darzustellen. Eine Zusammenfassung der Bedarfe in der Form „ff” wird durch den zuständigen Bewirtschafter nicht akzeptiert. Gegebenenfalls ist die Tabelle zu erweitern.

[bookmark: _Toc531084689][bookmark: _Toc531940034][bookmark: _Toc336941208][bookmark: _Toc342376187][bookmark: _Toc525560362][bookmark: _Toc4231809]16  Produktverantwortliche Stelle
[bookmark: Text226]BAAINBw/Dienststelle:          				OrgEinheit:      

ProjLtr :	     	Tel.:      

Bearbeiter/‘in:	     	Tel.:      

[bookmark: _Toc335831889][bookmark: _Toc342376189][bookmark: _Toc525560364]
[bookmark: _Toc531084690][bookmark: _Toc531940035]17  Anlagenverzeichnis
1. Abkürzungsverzeichnis;
2. AZF-Plan/Meilensteinplan;
3. LCC-Erfassungstemplate mit Stichtag…

Hier sind die entsprechenden Anlagen aufzunehmen, auf die zuvor hingewiesen wurde. Weiterhin können hier zusätzliche Anlagen aufgenommen werden, die erforderlich sind (z. B. Detailinformationen zu den betroffenen Materialien, Vorschriften, Prüfdokumentation, usw.).
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